
ENTWURF 

Gesetz, mit dem das Wiener Katastrophenhilfegesetz geändert 
wird 

Der Wiener Landtag hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Gesetz über Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerun g vor Kata-

strophen (Wiener Katastrophenhilfegesetz), LGB1. fü r Wien Nr. 

8/1978, wird wie folgt geändert: 

§ 16 Abs. 2 lautet: 

"(2) Die Verwaltungsübertretungen nach Abs. 1 werde n mit Geld-

strafen bis zu 14.000 Euro bestraft." 

Artikel II 

Dieses Gesetz tritt mit 1. Jänner 2002 in Kraft. 

Der Landeshauptmann: Der Landesamtsdirektor: 

Beilage Nr. 15/2001 
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V o r b l a t t  

Problem:  

Eine formelle Anpassung der Rechtsnormen an die per  1.1.2002 

wirksame neue Währung erfordert auch eine Anpassung  der Straf-

bestimmungen. Diese sollen so geändert werden, dass  für je 100 

Schilling 7 Euro gesetzt werden. 

 

Mit dem vorliegenden Entwurf wird dem Grundsatz, da ss Änderun-

gen bestehender Normen mit finanziellen Auswirkunge n zu Lasten 

der Rechtsunterworfenen aus Anlass der Euro-Umstell ung nicht 

zulässig sind, Rechnung getragen, da eine Änderung der Strafbe-

stimmung nur nach Maßgabe des festgesetzten Umrechn ungskurses 

vorgesehen ist. 

Lösung:  

Anpassung der Strafbestimmung an den Euro. 

Alternativen:  

Keine 

Auswirkungen auf die Beschäftigung und den Wirtscha ftsstandort 

Wien bzw. Österreich:  

Keine 
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Finanzielle Auswirkungen:  

Da der Entwurf ausschließlich eine Anpassung der St rafbestim-

mung an die neue Währung vorsieht, ist mit keinem p ersonellen 

oder finanziellen Mehraufwand für die Strafbehörden  zu rechnen. 

Verhältnis zu Rechtsvorschriften der Europäischen U nion:  

Die vorgesehene Regelung fällt nicht in den Anwendu ngsbereich 

des Rechtes der Europäischen Union. 

Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens:  

Keine 
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Erläuternde Bemerkungen 

Im Zusammenhang mit der bevorstehenden Euro-Umstellung sollen auch die 
Strafbestimmungen an die neue Währung angepasst werden. Dabei ist zu 
berücksichtigen, dass die Euro-Umstellung mit keinen finanziellen Auswirkungen zu 
Lasten der Rechtsunterworfenen verbunden sein darf. Der vorliegende Entwurf trägt 
dem insofern Rechnung, als mit Wirksamkeit vom 1.1.2002 an die Stelle von je 100 
Schilling 7 Euro gesetzt werden. 

Durch diese Anpassung ist, da die Verfahrensvorschriften nicht berührt werden, mit 
keinem Mehraufwand für die Strafbehörden zu rechnen. Ebenso wenig hat die 
Anpassung Auswirkungen auf die Beschäftigung und den Wirtschaftsstandort Wien 
bzw. Österreich. 


